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Beschluss
Hans. OLG Hamburg, §§ 78, 36 Abs. 1 
Satz 2 FamFG, Art. 3 Abs. 1 GG i.V.m. 
Art. 20 Abs. 3 GG 
Beiordnung einer Rechtsanwältin im 
Gewaltschutzverfahren

1. Die Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage in 
§ 78 Abs. 2 FamFG richtet sich auch nach der Neure-
gelung durch das FamFG danach, ob ein Beteiligter in 
der Lage ist, sich mündlich und schriftlich auszudrü-
cken. Ist bereits der Gewaltschutzantrag mit Hilfe einer 
Beratungsstelle gestellt, spricht dies gegen die subjektive 
Fähigkeit der Beteiligten, ihre Rechte selbstständig wahr-
zunehmen.

2. Anwaltliche Vertretung kann auch zur Durch-
setzung des Anspruchs auf gerichtliche Entscheidung 
erforderlich sein, etwa wenn das Gericht entgegen § 36 
Abs. 1 Satz 2 FamFG auf eine gütliche Einigung im 
Gewaltschutzverfahren hinwirkt.
Beschluss des Hans. OLG Hamburg, vom 04.12.2014 – 2 WF 
15/14

Aus den Gründen:
Die gemäß den §§ 76 Abs. 2 FamFG, 127 Abs. 2 Satz 
2 und 3, 572 Abs. 2, 569 Abs. 1 und 2 ZPO zulässige 
sofortige Beschwerde der Antragstellerin hat auch in 
der Sache Erfolg.

In Familiensachen, die weder Ehesachen noch 
Familienstreitsachen sind, ist die Bewilligung von 
Verfahrenskostenhilfe in den §§ 76 ff. FamFG gere-
gelt, wobei sich die Voraussetzungen der Beiordnung 
eines Rechtsanwalts im Rahmen bewilligter Verfah-
renskostenhilfe aus § 78 FamFG ergeben. Danach ist, 
soweit in dem Verfahren die Vertretung durch einen 
Rechtsanwalt nicht vorgeschrieben ist, ein Rechts-
anwalt beizuordnen, wenn wegen der ‚Schwierigkeit 
der Sach- und Rechtslage die Vertretung durch ei-
nen Rechtsanwalt erforderlich erscheint’ (§ 78 Abs. 2 
FamFG). In Gewaltschutzsachen nach § 111 Nr. 6, 
210 FamFG ist die Vertretung durch einen Rechts-
anwalt nicht vorgeschrieben. 

Nach der Rechtsprechung des BGH (FamRZ 
2010, 1427 ff, 1428), der der Senat sich anschließt, 
ist die Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage im 
Sinne von § 78 Abs. 2 FamFG nicht allein nach ob-
jektiven Kriterien zu beurteilen, sondern berücksich-
tigt daneben auch subjektive Umstände. Zu berück-
sichtigen ist auch die Fähigkeit der Beteiligten, sich 
mündlich und schriftlich auszudrücken. Nur diese 
Auslegung der Vorschrift genügt dem aus dem Sozi-
alstaats- und Rechtsstaatsprinzip folgenden Gebot der 
Gleichstellung von Bemittelten und Unbemittelten 
zur Verwirklichung eines effektiven Rechtsschutzes. 
Unter Berücksichtigung des Einzelfalls ist deswegen 

auch auf der Grundlage der gesetzlichen Neuregelung 
durch das FamFG von Bedeutung, inwieweit ein Be-
teiligter subjektiv in der Lage ist, seine Rechte und 
Interessen im Verfahren durchzusetzen, insbesondere, 
ob er in der Lage ist, sich mündlich und schriftlich 
auszudrücken.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts gebietet die Rechtsschutzgleichheit im 
Sinne von Art. 3 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG 
eine weitgehende Angleichung der Situation der Be-
mittelten und Unbemittelten bei der Verwirklichung 
des Rechtschutzes (BVerfG NJW-RR 2007, 1713-
1714, nach juris), was bei der Auslegung des § 78 
FamFG zu berücksichtigen ist. Für die Beurteilung, 
ob die Beiordnung eines Rechtsanwalts erforderlich 
ist, ist danach entscheidend, ob ein Bemittelter in der 
Lage eines Unbemittelten vernünftigerweise einen 
Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung seiner Interes-
sen beauftragt hätte.

Vorliegend ist zu berücksichtigen, dass die Antrag-
stellerin bereits ihren Antrag auf Erlass einer einst-
weiligen Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz 
nicht alleine, sondern mit rechtlicher Unterstützung 
von pro aktiv Hamburg gestellt hat. Nachdem das 
Familiengericht einen Termin zur Anhörung der 
Beteiligten im Anordnungsverfahren anberaumt 
hat, hätte auch eine bemittelte Antragstellerin einen 
Rechtsanwalt zu Unterstützung und Wahrnehmung 
der Interessen beauftragt, weil für sie der Verlauf die-
ses Anhörungstermins nicht absehbar gewesen ist, 
insbesondere nicht, in welcher Weise der Antragsgeg-
ner möglicherweise sein Verhalten verteidigen würde 
und welche Tatsachen sie dann vorzubringen hat, die 
ihr Rechtsschutzziel stützen.

Hinzu kommt vorliegend, dass die Antragstelle-
rin der anwaltlichen Unterstützung zur Durchsetzung 
ihres Anspruchs auf gerichtliche Entscheidung ge-
genüber der vom Familiengericht als sinnvoll ange-
sehenen gütlichen Einigung der Beteiligten bedurfte. 
§ 36 Abs. 1 Satz 2 FamFG bestimmt ausdrücklich, 
dass das Gericht in Gewaltschutzsachen nicht auf 
eine gütliche Einigung der Beteiligten hinwirken 
soll. Denn ein Verstoß gegen eine in einem Ver-
gleich auferlegte Verpflichtung ist nach § 4 Satz 1 
GewSchG nicht strafbewehrt. In Hinblick auf eine 
effektive Durchsetzung der im Gewaltschutzgesetz 
vorgesehenen Maßnahmen soll daher das Gericht in 
diesem Verfahren den Abschluss einer Vereinbarung 
zwischen den Beteiligten gerade nicht fördern. (vgl. 
BT-Drucksache 16/6308 S. 193)
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